
 

 

 
 

Zu TOP:__________  

Drucksache:  WP9-
175/2015 

 
 

Fachdienst 6 - Hochbau, Tiefbau, 

Bauhof 

Sitzungsteil 

Az.: öffentlich 
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Betreff: 
 

Friedhofswesen 
hier: Antrag auf Errichtung einer Urnenstele auf dem Friedhof in Kaster vom 07.09.2015 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Bauausschuss der Stadt Bedburg empfiehlt dem Rat der Stadt Bedburg 
 
a) den Antrag auf Errichtung einer Urnenstele auf dem Friedhof in Kaster abzulehnen 
 
oder 
 
b) dem Antrag auf Errichtung einer Urnenstele auf dem Friedhof in Kaster zuzustimmen, 
 
c) dem Antrag auf Errichtung einer Urnenstele auf dem Friedhof in Kaster zuzustimmen, 
wenn die Stele gestiftet wird. 
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Begründung: 
 
Mit dem als Anlage 1 beigefügten Schreiben vom 07.09.2015 der Eheleute Vieth wird die 
Errichtung einer Urnenstele auf dem Friedhof in Kaster beantragt. 
 
Im Rahmen der Neuorganisation des Friedhofswesens haben zahlreiche Beratungen (siehe 
Vorlagen zu WP8-188/2011) im Bauausschuss (11.10.2011; 13.03.2012; 08.05.2012; 
13.11.2012), Haupt- und Finanzausschuss (27.11.2012) und Rat der Stadt Bedburg (11.12.2012) 
stattgefunden. 
 
Die verwaltungsseitig gemachten Ausführungen zu Kolumbarien können der Sitzungsvorlage für 
den Rat der Stadt Bedburg WP 8 – 188/2011 5. Ergänzung vom 11.12.1012 entnommen werden. 
 
Wie aus den von den Eheleuten Vieth beigefügten Unterlagen ersichtlich, belaufen sich die Kosten 
für eine Urnenstele zwischen 6.780,00 € und 9.160,00 € netto. 
 
Urnenwände oder Stelen sind bislang auf keinem Friedhof vorhanden. 
 
Ein Bild mit Beschreibung  einer Stele sowie die vorläufige Preisliste eines Anbieters sind der 
Vorlage beigefügt. 
 
 
 

Mögliche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel: 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Nein  

Ja     x, wenn die Anschaffung über die Stadt Bedburg erfolgt.  

 

Bei gesamthaushaltsrechtlicher Relevanz im laufenden oder in späteren Haushaltsjahren 

Mitzeichnung oder Stellungnahme des Kämmerers: 
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